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I. Bekanntmachungen der Alliierten
Alliierte Kontrollbehörde 

Kontrollrat

Gesetz Nr. 19 
Änderung des Gesetzes Nr. 7 vom 30. November 1945 

über Rationierung von Elektrizität und Gas

Der Kontrollrat hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel III des Gesetzes Nr. 7 wird hiermit auf

gehoben. An seine Stelle treten die folgenden Be
stimmungen:

A r t i k e l  III

1. Wer gegen dieses Gesetz oder eine auf Grund 
dieses Gesetzes ergangene Anordnung verstößt, hat
a) Zuschlagsgebühren,
b) Einstellung der Versorgung und
c) strafgerichtliche Verfolgung
oder eine dieser Strafmaßnahmen zu gewärtigen.

2. Jeder die genehmigte Zuteilung übersteigende Ver
brauch von Elektrizität oder Gas zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Zählerablesungen wird wie 
folgt bestraft-
a) Wenn der Mehrverbrauch weniger als 10 % der 

Zuteilung beträgt:

I. für die erste Zuwiderhandlung durch Mehr
verbrauch:

eine Zuschlagsgebühr für den Mehr
verbrauch in lOOfacher Höhe der 
Normalgebühr je Kilowattstunde oder 
Kubikmeter.

II. für die zweite Zuwiderhandlung gleicher Art:
neben der unter I festgesetzten Straje 
Einstellung der Versorgung für 30 Tage.

III. für die dritte oder jede weitere Zuwider
handlung gleicher Art:

neben den unter I und II aufgeführten 
Strafen Gefängnisstrafe bis zu drei 
Monaten, an deren Stelle Geldstrafe 
nicht zulässig ist.

b) Wenn der Mehrverbrauch 10 % der Zuteilung
übersteigt:
I. für die erste Zuwiderhandlung durch Mehr

verbrauch:
eine Zuschlagsgebühr für den Mehr
verbrauch in lOOfacher Höhe der Not
malgebühr je Kilowattstunde oder 
Kubikmeter, verbunden mit einer Ein
stellung der Versorgung für 30 Tage.

II. für die zweite oder jede weitere Zuwider
handlung gleicher Art:

neben den unter I festgesetzten Strafen 
Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten, 
an deren Stelle Geldstrafe nicht zu
lässig ist.

3. Ein Verbraucher, der Strom oder Gas für einen 
gesetzlich verbotenen Zweck verwendet oder ab
sichtlich das normale Funktionieren seines Zählers 
stört oder sich betrügerischerweise Strom oder 
Gas verschafft oder zu verschaffen versucht, wird 
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geld
strafe von 100,— bis 500,— RM oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. Das Gericht kann darüber 
hinaus die Einstellung der Elektrizitäts- oder Gas
versorgung für eine Zeitspanne bis zu drei Mo
naten anordnen.

4. Inspektoren, Zählerableser oder andere Ange
stellte der Versorgungsbetriebe, die bei einer Zu
widerhandlung gegen eine auf Grund dieses Ge
setzes erlassene Vorschrift Hilfe oder Vorschub 
leisten oder eine solche Zuwiderhandlung dulden, 
werden für jedes Vergehen mit Gefängnis bis zu 
einem Jahr und Geldstrafe von 100,— bis 
500,— RM oder mit einer dieser Strafen bestraft.

5. Die für die Elektrizitäts- und Gasversorgung ver
antwortlichen Betriebe sind berechtigt, unmittel
bar und ohne strafgerichtliches Urteil gemäß Ab
satz 2 dieses Artikels Zuschlagsgebühren auf
zuerlegen oder die Versorgung einzustellen, wobei 
sie den Weisungen und der Aufsicht der zu
ständigen Behörden der Militärregierung unter
stehen. Andere Strafen können nur durch ein 
Strafgericht verhängt werden. Für die Aburteilung 
sind entweder deutsche Gerichte oder Gerichte 
der Militärregierung zuständig.

Dieses Gesetz zur Änderung des Gesetzes Nr. 7 tritt 
am ersten Tage desjenigen Kalendermonats in Kraft, der 
der Veröffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes folgt.

Ausgefertigt in Berlin, den 20. März 1946.

Generaloberst M a l i n i n  
General M c N a r n e y  
Generalleutnant R o b e r t s o n  
Armeekorpsgeneral K o e n i g

Alliierte Kontrollbehörde 

Kontrollrat

Gesetz Nr. 20 

Erhöhung der Fernsprech- und Telegraphengebühren

Der Kontrollrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

A r t i k e l  I

Die Gebühren für alle Arten von Leistungen im 
Fernsprechverkehr'werden hiermit um 50 %> der Gebüh
ren, die in Anlage 3 der Fernsprechordnung mit Ausfüh
rungsbestimmungen vom 24. November Г939 (Amtsblatt 
des Reichspostministeriums 1939, Nr. 127, S. 859) fest
gesetzt sind,.erhöht.


